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P r ä a m b e l

Dem M inisterium  fü r Staatssicherheit sind im R ahm en der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, 
den Schutz und die Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik jederzeit zuverlässig 
zu gewährleisten, durch Gesetz vom 8. Februar 1950 spezifische A ufgaben übertragen.

Der VII. Parteitag  der-Sozialistischen E inheitspartei Deutschlands hat den bisherigen Bei
trag der Organe des M inisteriums fü r Staatssicherheit im K am pf um  die E rhaltung des 
Friedens, beim  Schutz des sozialistischen Aufbaus und bei der E ntlarvung der P läne und 
Absichten der aggressiven im perialistischen M ächte, besonders der USA und  W estdeutsch
lands, gew ürdigt und ihre V erantw ortung bei der Schaffung und V erw irklichung des en t
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der Periode der Vollendung des 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik k lar Umrissen.

Die Beschlüsse der Sozialistischen E inheitspartei Deutschlands, die sozialistische Verfassung, 
das Grundgesetz der Deutschen Demokratischen Republik und die darauf beruhenden Ge
setze und Beschlüsse der Volkskammer, Erlasse und Beschlüsse des S taatsrates, Beschlüsse 
und A nordnungen des Nationalen Vei'teidigungsrates sowie die V erordnungen und Be
schlüsse des M inisterrates sind richtungsweisend fü r die gesamte Tätigkeit des M inisterium s 
fü r Staatssicherheit. Die Arbeit des M inisterium s fü r S taatssicherheit ist auf die Durch
setzung der sozialistischen Gesetzlichkeit gerichtet, dient dieser u nd  s tä rk t sie.

Die Organe des M inisterium s fü r Staatssicherheit können und müssen sich bei der Lösung 
der ihnen übertragenen Aufgaben auf die Vorzüge und T riebkräfte des Sozialismus, be
sonders auf die Übereinstim m ung der persönlichen Interessen m it denen der Gesellschaft, 
bew ußt stützen und im Prozeß der vertrauensvollen Zusam m enarbeit diese Gem einsam keit 
fördern.

Im M anifest des VII. Parteitages an die B ürger der Deutschen D em okratischen Republik 
heißt es:

„Die entw ickelte sozialistische Gesellschaftsordnung braucht die Bereitschaft aller, 
gem einsam  zu schützen, was gem einsam  geschaffen w urde“.

Auch das sozialistische S trafrecht als B estandteil unseres einheitlichen sozialistischen 
Rechtssystems legt im  Allgemeinen Teil, 1. K apitel, A rtikel 1, fest:

„Der Kam pf gegen alle Erscheinungen der K rim inalität, besonders gegen die ver
brecherischen Anschläge auf den Frieden, auf die S ouveränität der Deutschen 
Demokratischen Republik und auf den A rbeiter-und-B auern-S taat, ist gem einsame 
Sache der sozialistischen Gesellschaft, ihres S taates und  aller B ürger.“

Damit fo rdert das sozialistische S trafrech t alle auf, „aktiv m itzuw irken, dam it S trafta ten  
verhütet, alle Verbrechen und Vergehen aufgedeckt, ihre Ursachen und Bedingungen be
seitigt und die Schuldigen zur V erantw ortung gezogen w erden.“
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